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1 Grundlagen und Vorgaben zum Nahverkehrsplan 

1.1 Einführung 

Nach § 5 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs des Landes Baden-Württemberg (ÖPNVG)1 ist „die Sicherstellung einer 

ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personen-

nahverkehr eine freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge“, die gemäß § 6 ÖPNVG von den 

Aufgabenträgern, den Landkreisen und kreisfreien Städten, wahrzunehmen ist. Die Befugnis 

von Gemeinden, Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr zu fördern oder 

durch eigene Verkehrsunternehmen zu erbringen, bleibt dabei unberührt. Der Nahverkehrs-

plan (NVP) dient den ÖPNV-Aufgabenträgern als Instrument zur Formulierung ihrer Zielvor-

stellungen. Die Inhalte und die Regelungen zur Aufstellung der jeweiligen Nahverkehrspläne 

werden vom Landesgesetzgeber ebenfalls im ÖPNV-Gesetz vorgegeben. Als weisungsfreie 

Pflichtaufgabe stellen die Aufgabenträger diese Pläne zur Sicherung und zur Verbesserung 

des ÖPNV-Angebots auf. 

 

Der Nahverkehrsplan gibt demnach den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs vor und ist auf einen Zeithorizont von fünf Jahren angelegt. Zu seinen Inhalten 

gehören beispielsweise Zielvorstellungen zur Definition der Netzstruktur, von Verknüpfungs-

punkten sowie von übergeordneten Vorstellungen zum Fahrplanangebot.  

 

Gemäß § 12 Abs. 7 ÖPNVG ist der Nahverkehrsplan nach Ablauf von fünf Jahren zu überprü-

fen und bei Bedarf fortzuschreiben. Eine Fortschreibung des Nahverkehrsplans Böblingen ist 

notwendig, da dieser zum einen detailliert auf die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der 

Herstellung einer vollständigen Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022, nach § 8 Abs. 3 PBefG 

(siehe Kapitel 4.1.3, Kapitel 4.1.7), abgestimmt werden muss. Hierfür ist im Rahmen des Nah-

verkehrsplans u.a. eine Erhebung der Bushaltestellen im Landkreis nach ihrem barrierefreien 

Ausbauzustand bzw. Planungsstand notwendig (siehe Anlage 4.1). Zum anderen ist die am 

02.08.2019 in Kraft getretene Richtlinie (EU) 2019/1161 („Clean Vehicle Directive“) für die im 

Linienbusverkehr eingesetzten Fahrzeuge (siehe Kapitel 4.1.4, Kapitel 4.1.7, Kapitel 6.3.2) zu 

berücksichtigen und in diesem Planwerk entsprechend aufzugreifen. Des Weiteren erfolgt ab 

dem zweiten Halbjahr des Jahres 2021 die zweite Vergaberunde für den Busverkehr im Land-

 
1 Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs des Landes Baden-Württemberg 
(ÖPNVG) vom 08.06.1995 GBl. S. 417 1 in der derzeit gültigen Fassung 
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kreis Böblingen. Als Basis der Vergabe von Verkehrsleistungen sind die zu erbringenden Leis-

tungen vorab im Nahverkehrsplan des Landkreises zu definieren (siehe Kapitel 6). Die 

Schwerpunkte der Nahverkehrsplan-Fortschreibung leiten sich aus diesen Anforderungen ab. 

 

Bei der Erteilung von Liniengenehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)2 

hat die jeweilige Genehmigungsbehörde, für den Landkreis Böblingen ist dies das Regierungs-

präsidium Stuttgart, die Ziele und Rahmenvorgaben des Nahverkehrsplans zu berücksichti-

gen. Der Nahverkehrsplan stellt hier einen abwägungsrelevanten Belang dar. Die Genehmi-

gungsbehörde kann eine konkrete Liniengenehmigung gemäß § 13 Abs. 2a PBefG versagen, 

wenn der beantragte Verkehr mit einem Nahverkehrsplan nicht in Einklang steht. 

1.2 Der rechtliche und organisatorische Rahmen 

Nachfolgend werden die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen, die den Nahverkehrsplan 

betreffen, im Gesamtzusammenhang aufgezeigt. Dabei werden sowohl die europäischen 

Richtlinien und Verordnungen als auch Gesetze und rechtliche Vorgaben auf nationaler und 

Länderebene aufgezeigt. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung des organisatorischen Rah-

mens. 

1.2.1 Der europäische Rechtsrahmen 

Die EU-Verordnung Nr. 1370/2007 

Am 03.12.2007 wurde im EU-Amtsblatt die EU-Verordnung mit der Nr. 1370/2007 veröffent-

licht. Sie ersetzte die bisher für den ÖPNV maßgebenden Verordnungen Nr. 1191/693  und Nr. 

1893/91 und trat am 03.12.2009 in Kraft. Innerhalb dieser Frist waren die EU-Mitgliedstaaten 

gehalten, ihre nationale Gesetzgebung dem veränderten EU-Recht anzupassen. Auch das 

deutsche Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wurde mittlerweile überarbeitet und gilt in sei-

ner novellierten Form seit dem 01.01.2013. 

 

Die aktuelle EU-Verordnung betrifft vor allem Verkehrsangebote, für die eine Kostendeckung 

nur mit öffentlichen Zuschüssen herzustellen ist. Hier sollen die Regularien ermöglichen, dass 

ein attraktiveres und innovativeres Dienstleistungsangebot mit den geringstmöglichen Kosten 

für die öffentlichen Haushalte realisiert werden kann. Die Verordnung geht deshalb bei einer 

Vergabe von Verkehrsleistungen von der Anwendung eines Wettbewerbsverfahrens als Re-

 
2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der derzeit gültigen Fassung. 
3 Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26.06.1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des 
öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffverkehrs, ABl. L 
156 vom 28.06.1969, zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1893/91, ABl. L 169 vom 29.06.1991. 
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Im Sinne der Verkehrswende und dem durch den ÖPNV zu leistendem Beitrag zur Erreichung 

des CO2-Reduktionsziels von -42% bis 2030 – gegenüber des Jahres 1990 – ist auch der 

Klimaschutz zu berücksichtigen. Diesbezüglich werden konkrete Einsparziele auf dem Weg zu 

einer weitgehenden Klimaneutralität bis 2050 im Klimaschutzgesetz des Landes (KSG BW) 

formuliert. Zwar können diese nicht allein durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des 

ÖPNV erreicht werden, der Nahverkehrsplan des Landkreises Böblingen kann diesbezüglich 

jedoch eine wichtige Grundlage liefern. 

1.2.2 Das Bundesrecht 

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

Mit dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wird der Ordnungsrahmen für den straßenge-

bundenen öffentlichen Personennahverkehr festgelegt. Damit gilt es für den Linienverkehr mit 

Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen. Das PBefG ist spezielles Gewerberecht und regelt 

die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum ÖPNV-Markt, die Bedingungen, unter denen 

sie dort tätig sein dürfen, sowie die Pflichten, die sich aus dem Anbieten von Verkehrsleistun-

gen ergeben. Auch spricht das PBefG dem Nahverkehrsplan zu, den Rahmen für die Entwick-

lung des ÖPNV zu bilden und zu bestimmen. Das Aufstellungsverfahren für den NVP legen 

die Länder fest. Die Genehmigungsbehörden haben die von den Aufgabenträgern beschlos-

senen Nahverkehrspläne bei der Erteilung von Konzessionen nach dem PBefG zu berücksich-

tigen und können die Erteilung einer Liniengenehmigung versagen, wenn der Verkehr nicht im 

Einklang mit einem Nahverkehrsplan steht. Bei Vorliegen konkurrierender Genehmigungsan-

träge sind insbesondere die Nahverkehrsplan-Vorgaben zu berücksichtigen. 

 

Aufgrund der EU-Verordnung Nr. 1370/2007 vom 03.12.2007 wurde das PBefG novelliert. Das 

geänderte Gesetz trat am 01.01.2013 in Kraft. Mit der PBefG-Novelle wurden die Anforderun-

gen des Bundesgesetzgebers an die Nahverkehrspläne deutlich ausgeweitet. Nunmehr erwar-

tet das PBefG, dass der Aufgabenträger im Nahverkehrsplan den Umfang und die Qualität des 

Verkehrsangebots, die Anforderungen an die Umweltqualität des Angebots sowie die Vorga-

ben zur verkehrsmittelübergreifenden Integration definiert. Auch der Aspekt Barrierefreiheit 

wurde nochmals gestärkt: Zielvorgabe ist, bis zum 01.01.2022 im ÖPNV eine vollständige Bar-

rierefreiheit herzustellen. Eventuelle Ausnahmen müssen im Nahverkehrsplan konkret defi-

niert und begründet werden. 

 

Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die betroffenen Verkehrsunternehmen frühzei-

tig zu beteiligen. 
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Bündelung von Buslinien (§ 9 Abs. 2 PBefG) 

Im Hinblick auf das wettbewerbliche Verfahren bei der Vergabe von Verkehrsleistungen wurde 

das Busliniennetz im Landkreis in betrieblich zusammenhängende Teilnetze gegliedert, da nur 

die Zusammenfassung mehrerer Linien ausreichende Spielräume für die Aktivierung von Sy-

nergien im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens bietet, gleichzeitig aber gute Voraussetzun-

gen für eine verkehrliche Abstimmung der Linienverkehre untereinander erhält. Innerhalb ei-

nes Linienbündels wurden die Laufzeiten der Liniengenehmigungen jeweils harmonisiert. 

Diese sind somit innerhalb eines Linienbündels für jede Linie gleich und decken dementspre-

chend denselben Zeitraum ab. 

 

Die Definition der Linienbündel ist im Rahmen der Erarbeitung des 2. NVP-Fortschreibungs-

entwurfs unter Beteiligung der Verkehrsunternehmen und benachbarter Aufgabenträger vor-

genommen worden. Seither wurden die Linienbündel unter Berücksichtigung inzwischen er-

folgter Angebotsänderungen im Busbereich und der im PBefG vorgesehenen Option der Los-

bildung lediglich punktuell modifiziert.  

 

Zur Wahrung der Wettbewerbschancen für mittelständische Unternehmen war der Landkreis 

Böblingen bemüht, die Größe der Linienbündel auf die Leistungsfähigkeit der möglichen Be-

treiber abzustellen. Außerdem soll nach Möglichkeit in den einzelnen Linienbündeln auch eine 

Zusammenfassung wirtschaftlich stärkerer und schwächerer Linien erfolgen. 

Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Im Jahr 2002 wurde das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz 

fordert von den Nahverkehrsplänen, das Ziel der Barrierefreiheit öffentlicher Beförderungsan-

gebote in Form von barrierefreier Infrastruktur zu verfolgen (§ 8 Abs. 5 BGG12).  

1.2.3 Das Landesrecht 

Das ÖPNV-Gesetz des Landes Baden-Württemberg (ÖPNVG) 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 23.05.1995 das Gesetz zur Umsetzung der 

Bahnstrukturreform und zur Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Würt-

temberg als Artikelgesetz beschlossen. Dazu gehört mit Artikel 1 das Gesetz über die Planung, 

Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG).  

 

 
12 Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG); Behindertengleich-
stellungsgesetz vom 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.07.2018 (BGBl. I S. 
1117) geändert worden ist 
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1.2.4 Der organisatorische Rahmen 

Aufgabenträger in der Region Stuttgart 

Die Zuständigkeiten für den ÖPNV sind in der Region Stuttgart auf unterschiedliche Aufga-

benträger verteilt: 

 

Für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist das Land Baden-Württemberg Aufgaben-

träger. Ausgenommen davon sind der „regional-bedeutsame Schienenpersonennahverkehr 

mit Ziel und Quelle in der Region Stuttgart“, für die der Verband Region Stuttgart (VRS) die 

Aufgabenträgerschaft zugewiesen bekommen hat. Beim regional bedeutsamen Schienenver-

kehr handelt es sich insbesondere um die S-Bahn Stuttgart. Für Bahnlinien außerhalb des 

Netzes der Deutschen Bahn AG, der Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH (Go-

Ahead) und der Abellio Rail Baden-Württemberg (Abellio), die nicht regional bedeutsam sind, 

sowie insbesondere für die Verkehrsangebote auf der Basis des PBefG (U-Bahn-, Stadtbahn-, 

Straßenbahn- und Buslinien) sind die Landkreise bzw. die Landeshauptstadt Stuttgart Aufga-

benträger. 

Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft des Landkreises 

Der Landkreis Böblingen ist gemäß § 6 Abs. 1 ÖPNVG Aufgabenträger für die Buslinien im 

Kreisgebiet und nimmt, darüber hinaus, als Mitglied der jeweils zuständigen Zweckverbände, 

„Zweckverband Schönbuchbahn“ (ZVS) und „Zweckverband ÖPNV im Ammertal“ (ZÖA), die 

Aufgabenträgerschaft für die Schönbuchbahn (RB46) und die Ammertalbahn (RB60/RB63) in-

nerhalb der Kreisgrenzen wahr. Der Landkreis stellt in diesen Aufgabenbereichen eine ausrei-

chende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahver-

kehr sicher. 

Aufstellung des Nahverkehrsplans 

Für Schienenverkehre in der Aufgabenträgerschaft des Landes oder des Verbands Region 

Stuttgart ist die Aufstellung eines Nahverkehrsplans nicht erforderlich. In der Region Stuttgart 

werden deshalb Nahverkehrspläne für den ÖPNV in der Landeshauptstadt Stuttgart sowie in 

den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis er-

stellt. Die Bearbeitung der Entwürfe der Nahverkehrspläne für die Aufgabenträger im Gebiet 

des VVS wird im Auftrag der Landkreise bzw. der Landeshauptstadt satzungsgemäß von der 

Verbundgesellschaft durchgeführt. 

 

Zur laufenden Begleitung und Steuerung der Arbeiten besteht beim VVS die Arbeitsgruppe 

Nahverkehrsplan. In ihr sind die Aufgabenträger vertreten, um die Vorgaben für die einzelnen 

Arbeitsphasen und die NVP-Inhalte abzustimmen. Wegen der engen Wechselbeziehungen 
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zum Verband Region Stuttgart als Träger der Regionalverkehrsplanung sowie als Aufgaben-

träger für die S-Bahn Stuttgart ist auch dieser Mitglied der Arbeitsgruppe. 

 

Damit wird die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Beteiligung des Trägers der Regionalpla-

nung sowie die notwendige Abstimmung mit Aufgabenträgern innerhalb von Verkehrskoope-

rationen bereits in der Phase der Abstimmung von Grundlagen und Vorgehensweise sicher-

gestellt. 

1.3 Übergreifende Zielvorstellungen zur Verkehrsentwicklung 

1.3.1 Der Generalverkehrsplan des Landes Baden-Württemberg 

Die übergeordneten Zielvorstellungen des Landes Baden-Württemberg zur Verkehrsentwick-

lung sind u. a. in dem am 14.12.2010 vom Ministerrat beschlossenen Generalverkehrsplan 

2010 (GVP) formuliert. 

 

Der Generalverkehrsplan versteht sich als ein integratives Verkehrskonzept, das nicht nur die 

Leitlinien der Verkehrspolitik der Landesregierung von Baden-Württemberg darstellt, sondern 

auch die Maßnahmen auf den anderen Entscheidungsebenen (v.a. Regionalverbände, Land-

kreise und Gemeinden) einbezieht. Wesentliche Ansätze sind die effizientere Nutzung der Ver-

kehrsmittel, die Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, der weitere Ausbau der Verkehrs-

infrastruktur und der bewusstere Umgang mit der Mobilität. Mit den im Generalverkehrsplan 

beschriebenen Strategien und Konzepten soll das Ziel einer dauerhaft umweltverträglichen 

Mobilität auf absehbare Zeit erreicht werden (Motto des GVP: „Nachhaltige Verkehrspolitik – 

Mobilität sichern“). Das Land verfolgt in seiner Verkehrspolitik fünf grundsätzliche Ziele, die 

die unterschiedlichen und oftmals gegensätzlichen Interessen der Gesellschaft, der Wirtschaft, 

des Umweltschutzes und der Raumordnung zum Verkehr berücksichtigen: 

• Langfristige Sicherung der Mobilität der Bürger und des freien Austauschs von Gütern, 

• Bewahrung der Lebensqualität durch räumlich ausgewogene, soziale, wirtschaftliche und 

umweltgerechte Bedingungen im Verkehr, 

• ökonomisch effiziente und ökologisch verträgliche Verkehrsabwicklungen zur Sicherung 

des Standortes Baden-Württemberg, 

• Verminderung der Umweltbelastungen durch den Verkehr und 

• Verminderung der Verkehrsgefahren für den Menschen. 

 

Nach den Vorstellungen des Landes soll der öffentliche Personennahverkehr im gesamten 

Landesgebiet im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssystems als eine vollwertige Al-

ternative zum motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stehen. Er soll dazu beitragen, 
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dass die Mobilität der Bevölkerung gewährleistet, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 

Baden-Württemberg gesichert und verbessert sowie den Belangen des Umweltschutzes, der 

Energieeinsparung und der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Rechnung getragen wird. 

Jedes Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr soll im Rahmen seiner besonderen 

Vorteile eingesetzt werden. 

 

Das Eisenbahnnetz soll für eine leistungsfähige und bedarfsgerechte verkehrliche Erschlie-

ßung erhalten und ausgebaut werden. Ferner ist anzustreben, dass auf diesem Netz ein at-

traktives und nach Möglichkeit vertaktetes Angebot im SPNV zur Verfügung steht. Bei der 

Erfüllung von Aufgaben zur Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den SPNV bedient 

sich das Land der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Bei der Erarbeitung 

des Nahverkehrsplans erfolgt eine Abstimmung mit deren Zielvorstellungen. 

1.3.2 Der Regionalverkehrsplan der Region Stuttgart 

Die Aufstellung des Regionalverkehrsplans (RVP) obliegt gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes 

über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart (GVRS)14 dem Verband Region Stuttgart. 

Der RVP stellt dort neben dem Regionalplan und dem Landschaftsrahmenplan ein weiteres 

Instrument der regionalen Raumordnung dar. Er baut auf dem Generalverkehrsplan des Lan-

des auf und enthält für die Region Stuttgart, auf der Basis umfangreicher Voruntersuchungen, 

Aussagen zu organisatorischen, ordnungs- und preispolitischen Konzepten zur Verkehrsbe-

wältigung und deren Wirkungen. Zudem werden vertiefende Aussagen zu den motorisierten 

Verkehren auf Straße und Schiene sowie globale Aussagen zu den nicht motorisierten Ver-

kehrsarten (zu Fuß, mit dem Fahrrad) gemacht. Ergänzend zur Bewertung der Konzepte und 

der Maßnahmen werden die Möglichkeiten der Verkehrsfinanzierung sowie die Finanzierbar-

keit für die dringenden Infrastrukturmaßnahmen dargestellt. 

 

Der aktuell gültige RVP wurde am 18.07.2018 verabschiedet und fortgeschrieben. Die Aktua-

lisierung erfolgte in einem dreistufigen Verfahren: 

• Um aktuelle Informationen darüber zu erhalten, welche Wege die Bewohner der Region 

Stuttgart zurücklegen und welche Verkehrsmittel sie dafür nutzen, fand eine regionsweite 

Haushaltsbefragung statt. Auf der Grundlage der Haushaltsbefragung, vorhandener 

Strukturdaten und Strukturdatenprognosen sowie verfügbarer Belastungsdaten für die 

Verkehrsnetze wurde das regionale Verkehrsmodell mit einem Analysezustand 

2009/2010 und einem Prognosehorizont 2025 entwickelt. 

 
14 Gesetzes über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart (GVRS) vom 07.02.1994 
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• Darauf aufbauend wurden konkrete Vorschläge zu Infrastrukturverbesserungen bei 

Schiene und Straße entwickelt oder in Beteiligungsverfahren abgefragt und modellhaft 

bewertet. Das Verkehrsmodell diente auch der Abschätzung der Wirkungen von ord-

nungs- und preispolitischen Konzepten. 

• Die Modellergebnisse mündeten letztlich in Handlungsempfehlungen und Dringlichkeits-

reihungen der Infrastrukturmaßnahmen. 

 

Gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG bildet der RVP eine Grundlage für die Nahverkehrspläne in der 

Region.  

1.3.3 Bisherige Nahverkehrspläne 

Der erste NVP des Landkreises Böblingen stammt aus dem Jahr 2000, der im Jahr 2009 erst-

mals fortgeschrieben wurde. Grundlage für die vorliegende Nahverkehrsplan-Fortschreibung 

ist der am 23.03.2015 vom Kreistag verabschiedete dritte Nahverkehrsplan des Landkreises 

Böblingen.  

 

Die aktuelle Fortschreibung erfolgt mit aktualisierten Angebots- und Nachfragedaten. Schwer-

punkte dieser dritten Nahverkehrsplan-Fortschreibung sind unter anderem die bis zum 

01.01.2022 herzustellende Barrierefreiheit im ÖPNV sowie die Konkretisierung und Auswei-

tung des vom Landkreis gewünschten ÖPNV-Angebots und damit einhergehend die zweite 

Vergaberunde für die Verkehrsleistungen im Busverkehr.  

1.3.4 Luftreinhalte- und Aktionspläne im Regierungsbezirk Stuttgart 

In verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region Stuttgart werden die Grenzwerte für 

verschiedene Luftschadstoffe gemäß des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)15 in 

unzulässiger Weise überschritten. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat deshalb – begin-

nend im Jahr 2005 – für mehrere Kommunen innerhalb des Regierungsbezirks, u.a. die Gro-

ßen Kreisstädte Herrenberg und Leonberg, Luftreinhalte- und Aktionspläne vorgelegt, die eine 

Verminderung der Schadstoffbelastung zum Ziel haben. Die Pläne werden nach ca. fünf Jah-

ren jeweils fortgeschrieben. 

 

Ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung betrifft in der Regel auch den 

öffentlichen Nahverkehr bezüglich des Verkehrsangebots, der Beförderungstarife oder der 

Fahrzeuge. Diese Maßnahmen sind von den jeweils zuständigen Stellen unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit umzusetzen. 

 
15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974 (BGBl I 1974, 721, 1193), neugefasst durch Bek. vom 
17.05.2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2019 
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2 Struktur des Untersuchungsraums 

Die generellen Zielsetzungen, die Bewertung des Nahverkehrsangebots sowie die Maßnah-

men für den Erhalt, den Ausbau und die Verbesserung des ÖPNV-Angebots bedürfen einer 

Datengrundlage. Diese soll u.a. im folgenden Kapitel geschaffen werden, das sowohl die 

Raum- als auch die Netz- und Angebotsstruktur sowie das Leistungsangebot im Landkreis 

Böblingen thematisiert. Dabei sollen grundlegende Informationen zum Landkreis Böblingen – 

insbesondere den ÖPNV betreffend – vermittelt werden. 

2.1 Raumstrukturelle Grundlagen 

Das Verkehrsaufkommen und raumstrukturelle Gegebenheiten, so z. B. die Verteilung von 

Arbeitsplätzen, Wohn- und Schulstandorten, stehen in einer engen Wechselbeziehung zuei-

nander. Daher werden in diesem Kapitel die verkehrlich bedeutsamen strukturellen Kenngrö-

ßen zusammengestellt. Zunächst erfolgt jedoch eine Darstellung der landes- und regionalpla-

nerischen Vorgaben für den Landkreis Böblingen auf der Grundlage des Landesentwicklungs- 

bzw. des Regionalplans.  

2.1.1 Vorgaben von Landes- und Regionalplanung 

Der Landkreis Böblingen befindet sich im Südwesten der Region Stuttgart. Im Rahmen der 

zentralörtlichen Gliederung sind die Kreisstadt Böblingen und die Stadt Sindelfingen als ge-

meinsames Mittelzentrum (Doppelzentrum) ausgewiesen. Weitere Mittelzentren sind die 

Städte Herrenberg und Leonberg. 

 

Im Landesentwicklungsplan wurden für das Land Baden-Württemberg Entwicklungsachsen 

festgelegt (siehe Anlage 2.1). Von diesen verlaufen die folgenden durch den Landkreis Böb-

lingen: 

• [Stuttgart]16 – Böblingen/Sindelfingen – Herrenberg – [Horb],  

• [Stuttgart] – Leonberg – Weil der Stadt – [Calw] und 

• Herrenberg – [Nagold]. 

 

Im Landesentwicklungsplan 2002 wurden sämtliche Kommunen einer von drei Raumkatego-

rien zugeordnet. Dabei wird unterschieden zwischen  

• „Verdichtungsraum“ (Kategorie 1), 

• „Randzone um den Verdichtungsraum“ (Kategorie 2) sowie  

• „Ländlicher Raum“ (Kategorie 3). 

 
16 Orte bzw. Kommunen, die sich außerhalb des Landkreises Böblingen befinden, werden in eckigen Klammern dargestellt. 



 

14 

Nahverkehrsplan Böblingen 
1. Teilfortschreibung der 3. Fortschreibung (Stand: November 2024) 

Im Mittelbereich Böblingen/Sindelfingen werden alle Kommunen der Kategorie 1 zugeordnet. 

Im Mittelbereich Herrenberg erfolgt eine Einordnung der Stadt Herrenberg sowie der Gemein-

den Gäufelden und Nufringen in Kategorie 1, die übrigen Kommunen werden als „Randzone 

um den Verdichtungsraum“ (Kategorie 2) eingestuft. Im Mittelbereich Leonberg zählen Leon-

berg, Renningen, Rutesheim und Weil der Stadt zum „Verdichtungsraum“ (Kategorie 1); Weis-

sach wird der Kategorie 2 zugeordnet. Im Landkreis Böblingen gibt es keine Kommune der 

Kategorie 3. 

2.1.2 Strukturelle Kenngrößen 

Der Landkreis Böblingen umfasst ein Gebiet von 618 km2; die Einwohnerzahl beträgt 394.220 

(Stand: Februar 2020; Quelle: Statistisches Landesamt, Kommunen im Landkreis Böblingen). 

Hieraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 638 Einwohnern/km2. 

 

Die Siedlungsstruktur des Landkreises charakterisiert sich durch ihre Vielfältigkeit. Die Städte 

Böblingen und Sindelfingen bilden ein stark verdichtetes Siedlungsgebiet. Die bebaute Fläche 

beider Städte, die quasi zusammengewachsen sind, umfasst etwa 90 km2. Die südlich hiervon 

gelegenen Gemeinden Altdorf, Holzgerlingen, Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch und 

Weil im Schönbuch weisen eine geringe Verdichtung auf. Die Entwicklungsachse in Richtung 

Horb prägt die Siedlungsstruktur des südwestlichen Teils des Landkreises. Verdichtungsan-

sätze lassen sich primär entlang dieser Linie verorten. Die bebauten Bereiche der einzelnen 

Kommunen sind jedoch räumlich klar voneinander getrennt. Die zweite Entwicklungsachse 

[Stuttgart] – Leonberg – [Calw] formt die Siedlungsstruktur im nördlichen Teil des Landkreises. 

Entlang dieser Linie liegt eine mittlere, im Bereich der Kernstadt Leonberg eine starke Kon-

zentration von Bevölkerung und Bebauung vor. Die Einwohnerdaten des Landkreises sowie 

deren Entwicklung können, differenziert nach Kommunen und Mittelbereichen, Anlage 2.2 ent-

nommen werden. 

 

Hinsichtlich des Verkehrsgeschehens gilt auch die räumliche Verteilung der Beschäftigten als 

bedeutende strukturelle Kenngröße (siehe Anlage 2.3). Im Landkreis Böblingen gibt es 

184.122 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer17 (Stand: 30.06.2019; Quelle: 

Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Dabei ist die Stadt 

Sindelfingen der wichtigste Arbeitsplatzstandort des Landkreises mit ca. 65.000 Beschäftigten. 

Weitere Schwerpunkte bilden die Städte Böblingen mit rund 33.000 und Leonberg mit etwa 

18.000 Beschäftigten. Zwischen den Jahren 2000 und 2002 ist die Gesamtbeschäftigtenzahl 

 
17 Als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gelten alle Arbeiter, Angestellte und Auszubildende, die Sozialabgaben entrichten 
müssen. 
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des Landkreises angestiegen. Danach erfolgte zunächst ein deutlicher Rückgang, darauffol-

gend eine weitgehende Stagnation der Beschäftigtenzahlen. Seit 2011 wächst die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kontinuierlich an. Die meisten Kommunen im Land-

kreis haben an dieser Entwicklung teil. 

 

Eine für den ÖPNV wichtige Nachfragegruppe sind Schüler und Auszubildende. Die Anzahl 

der Kinder bzw. Jugendliche, die die – in den einzelnen Kommunen vorhandenen – Schultypen 

besuchen (Schuljahr 2018/2019), kann Anlage 2.4 entnommen werden. Dabei verzeichnen 

die Städte Sindelfingen, Böblingen, Herrenberg und Leonberg die höchsten Zahlen bei den 

allgemeinbildenden Schulen. Am Beispiel von Herrenberg zeigt sich, dass die Schülerzahl ei-

ner Gemeinde außer von deren Größe auch vom Einzugsbereich der jeweiligen Schulen ab-

hängt. Öffentliche Berufsschulen gibt es in Böblingen, Sindelfingen, Leonberg und Herrenberg, 

eine private Berufsschule existiert in Aidlingen. 

2.2 Netz- und Angebotsstrukturen 

Die Verkehrsnachfrage, die zwischen Wohnort, Arbeits- und Ausbildungsstätte, Versorgungs-

zentren, Freizeiteinrichtungen und Naherholungsgebieten besteht, erfordert eine abgestimmte 

und zusammenhängende Verkehrsplanung. Aus diesem Grund sind für die Bewältigung des 

Personenverkehrs Netz- und Angebotsstrukturen von zentraler Bedeutung. Im Folgenden wer-

den die bestehenden Netzstrukturen für den MIV und den Radverkehr skizziert. Für den ÖPNV 

erfolgt eine Beschreibung der Netz- und Angebotsstrukturen im Schienen- und Busverkehr. Im 

Anschluss daran werden Verknüpfungen innerhalb des ÖPNV-Netzes und wesentliche Um-

steigerelationen unter Darstellung des P+R- und B+R-Angebots als Bindeglied zwischen öf-

fentlichem und individuellem Verkehr erläutert. 

2.2.1 Straßennetz und Motorisierung  

Im Regionalplan ist für die Region Stuttgart ein „Netz der regional bedeutsamen Straßen“ dar-

gestellt. Dabei wird unterschieden in Straßen für den „großräumigen und überregionalen Ver-

kehr“ und in Straßen des „regionalen Verkehrs“. 

 

Straßen für den großräumigen und überregionalen Verkehr verbinden Oberzentren und Mittel-

zentren untereinander sowie Mittelzentren mit ihrem zugehörigen Oberzentrum und Verdich-

tungsräume mit Räumen der Naherholung im Verlauf einer Entwicklungsachse. Die Straßen 

des regionalen Verkehrs sorgen für eine Anbindung von Verdichtungsräumen an (Nah-)Erho-

lungsgebiete, an Straßen des überregionalen Verkehrs und an Mittelzentren.  
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2.2.2 Regional bedeutsames Radwegenetz/Fahrrad-Infrastruktur 

Im Regionalverkehrsplan von 2001 wurde ein regional bedeutsames Radwegenetz ausgewie-

sen. Da es seitdem umfangreiche Änderungen der Planungsgrundlagen gab, wurde im RVP 

von 2018 keine Fortschreibung vorgenommen. Stattdessen erfolgte eine Neuentwicklung des 

regional bedeutsamen Radwegenetzes. 

 

Auf Grundlage der Fern- und Regionalfreizeitrouten im Rad- und Pedelec-Verkehr in der Re-

gion Stuttgart wurde ein Alltagsnetz entwickelt – der Methodik der Richtlinien für Integrierte 

Netzgestaltung (RIN 2008) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ent-

sprechend. Analog zum regional bedeutsamen Straßennetz liegt hierbei der Fokus auf den 

Relationen zwischen den Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren, die jeweils in Verbindungs-

funktionsstufen eingeordnet werden:  

• Als Verbindungsfunktionsstufe 1 werden demnach „Großräumige Verbindungen“,  

• als Verbindungsfunktionsstufe 2 „Überregionale Verbindungen“ und  

• als Verbindungsfunktionsstufe 3 „Regionale Verbindungen“ definiert.  

 

Daraus resultiert eine hierarchische Gliederung des Radnetzes, wodurch Netzelemente „ihrer 

Verbindungsbedeutung entsprechend dimensioniert und gestaltet werden“ können (Regional-

verkehrsplan Stuttgart, VRS 2018, S.117). Für die Entwicklung der Alltagsrouten wurden als 

Ziele sowohl Stadt- und Ortskerne als auch Bahnhöfe bzw. Schienenverkehrshaltestellen zur 

Förderung der Intermodalität herangezogen. Das Ziel war es, unter den Voraussetzungen ei-

ner geringen Umwegigkeit und wenigen Steigungen sowie eines geeigneten Fahrbahnbelags 

möglichst direkte und schnelle Verbindungen zu finden.  

 

Als „großräumige Verbindungen“ werden im Landkreis Böblingen die folgenden Strecken ein-

geordnet: 

• [Stuttgart] – [Korntal-Münchingen] – [Ditzingen] – Leonberg – Renningen – Weil der Stadt 

• [Stuttgart] – Böblingen/Sindelfingen – Herrenberg – Bondorf / – Gäufelden 

 

Nachfolgend werden darüber hinaus die „überregionalen Verbindungen“ dargestellt: 

• [Vaihingen (E)] – Leonberg – [Stuttgart] 

• [Vaihingen (E)] – Renningen – Böblingen/Sindelfingen – Waldenbuch – [Nürtingen] 

• Renningen – Aidlingen – Ehningen  

• Waldenbuch – Holzgerlingen – Herrenberg – [Ri. Deckenpfronn] 

• Sindelfingen – Leinfelden-Echterdingen 

• Böblingen – Aidlingen – [Ri. Calw] 
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Die Streckenverläufe des regional bedeutsamen Radwegenetzes sowie die „regionalen Ver-

bindungen“ im Landkreis Böblingen können dem RVP der Region Stuttgart entnommen wer-

den. 

 

Der Landkreis hat darüber hinaus im Jahr 2014 ein Radverkehrskonzept beschlossen, dass 

sowohl für die Knotenpunkte des Radverkehrs als auch für die Strecken im Landkreis Böblin-

gen etwa 600 Maßnahmen vorsieht, die in einem Zeitrahmen von zehn Jahren umgesetzt wer-

den sollen. Zudem gehört die Errichtung von Radschnellverbindungen zu den aktuellen Pro-

jekten des Landkreises hinsichtlich der Fahrrad-Infrastruktur. Erste Abschnitte wurden bereits 

zwischen Böblingen und Ehningen bzw. Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart realisiert. 

 

Des Weiteren definiert das im Jahr 2019 beschlossene Integrierte Mobilitätskonzept für den 

Landkreis Böblingen Maßnahmen im Bereich des Alltagsradverkehres. Dabei sieht das Kon-

zept vor, u.a. die Kapazität für den Fahrradtransport in den Bussen zu erhöhen sowie die Sig-

nalsteuerung für Fahrradfahrer zu optimieren. 

2.2.3 Netz- und Angebotsstruktur im ÖPNV 

Kernelement des ÖPNV ist der „klassische“ Linienverkehr mit Bussen und Bahnen. Diese Ver-

kehrsmittel werden jeweils entsprechend ihrer spezifischen Leistungsmerkmale eingesetzt 

und ergänzen sich zu einem integrierten Gesamtangebot. Dabei bedienen die Schienenver-

kehrsmittel die Relationen mit den stärksten Verkehrsnachfragen. Regionalzüge, S-Bahnen 

und Stadtbahnen bilden so das Rückgrat der Verkehrsbedienung im Verkehrsverbund Stutt-

gart. Der Busverkehr fungiert als Zu- und Abbringer zu und von den Schienenverkehrsmitteln. 

Zudem kommt ihm die Aufgabe der lokalen Erschließung zu. Dabei überlagern sich Erschlie-

ßungsaufgaben auf kommunaler und überörtlicher Ebene. Entsprechend der vorhandenen 

Verkehrsbeziehungen und im Sinne einer verkehrlich und wirtschaftlich optimierten Angebots-

erstellung erfordert dies eine integrierte Netzgestaltung. 

 

Ergänzend zum klassischen Linienverkehr kommen für die Bedienung schwacher Nachfrage-

bereiche und -zeiten in geringem Umfang flexible Bedienungsformen zum Einsatz, so z.B. 

Ruftaxis, Bürgerbusse (Bürgerbus Waldenbuch) oder soziale Fahrdienste (z. B. Bürgerbus in 

Ehningen, Jettinger Seniorenbürgerbus). 

 

Im Landkreis Böblingen verkehren insgesamt 7 Bahnlinien (die 4 Regionalbahnlinien RB14 / 

IC40, RB46, RB60 und RB63 sowie die drei S-Bahn-Linien S1, S6 und S60) und ca. 90 Busli-

nien, inklusive der Nachtbusse und Ruftaxis. Momentan gibt es im gesamten Landkreis 31 

Schienenhaltestellen und 602 Bushaltestellen (Stand: Dezember 2019). Die Regionalbahnlinie 
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Fahrtwünsche mehrerer Nutzer gebündelt bedient werden (Ridepooling). Ein solches Angebot 

an On-Demand-Verkehren besteht derzeit im Landkreis Böblingen jedoch allenfalls in Form 

von den o.g. sozialen Fahrdiensten, die lokal begrenzt und somit nicht Bestandteil des ÖPNV 

sind. 

2.2.4 Kollektivierter Individualverkehr (Sharing-Systeme) 

Seit einigen Jahren gewinnen Formen des sogenannten „kollektivierten Individualverkehrs“ 

immer größere Bedeutung. Die dahinterstehende Idee ist, Verkehrsmittel des Individualver-

kehrs (vorrangig Pkw und Fahrrad) für den kurzfristigen Gebrauch entgeltlich zu verleihen. 

Diese ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen stellen insbesondere für regelmäßige ÖPNV-

Nutzer für solche Fahrtanlässe, bei denen die Benutzung des ÖPNV ausscheidet, eine sinn-

volle Ergänzung dar. 

 

Der Carsharing-Anbieter Stadtmobil stellt in den Städten Böblingen, Gärtringen, Herrenberg, 

Leonberg, Sindelfingen und Waldenbuch Leihwagen zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst 

das von der Daimler AG und BMW betriebene CarSharing-System Share Now die Städte Böb-

lingen und Sindelfingen. In den Gemeinden Renningen und Weil der Stadt betreibt zudem der 

ehrenamtliche Verein Ökostadt Renningen e.V. jeweils ein Carsharing-System. 

 

Auch das Fahrrad wird – über das Verleihsystem „RegioRad Stuttgart“ – als ergänzende Mo-

bilitätsdienstleistung bzw. als Zu- und Abbringer zu Bahnhaltepunkten angeboten. Über den 

Nachfolger des Projekts „E-2-Rad Anschlussmobilität an Bahnhaltepunkten“, ein Projekt zum 

Ausleihen von Fahrrädern mit elektrischem Hilfsmotor (Pedelecs), können sowohl Fahrräder 

als auch Pedelecs und Lastenräder an verschiedenen Standorten im Landkreis ausgeliehen 

und zurückgegeben werden. Die jeweils an einer S-Bahn-Haltestelle gelegenen Stationen be-

finden sich in den Kommunen Böblingen, Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg, Renningen, 

Rutesheim und Sindelfingen. 

 

Um die Nutzung von Carsharing und „RegioRad Stuttgart“ in Kombination mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu fördern, erhalten VVS-Stammkunden bei diesen Systemen vergünstigte Kon-

ditionen. 
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2.2.5 Verknüpfungen 

Verknüpfungspunkte innerhalb des ÖPNV-Netzes 

Knoten- bzw. Verknüpfungspunkte sind wesentliche Elemente eines Verkehrsnetzes. Sie er-

möglichen dem Fahrgast Übergänge zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln und Linien. 

Fahrplanabstimmungen und kurze, zuverlässige Übergänge sind für ihn von Bedeutung. 

 

Die für den Landkreis Böblingen bedeutendsten Verknüpfungspunkte sind die Bahnhöfe der 

Mittelzentren Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Die Übergänge Bus/Schiene, 

Schiene/Bus sowie Schiene/Schiene sollen dabei nachfolgend im Rahmen des Nahverkehrs-

plans Böblingen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen (siehe Kapitel 5). Darüber hinaus die-

nen die Knoten auch der Verknüpfung der Buslinien untereinander. 

 

Der Bahnhof Böblingen bündelt Verkehrsströme aus dem Süden (Hildrizhausen, Altdorf, Weil 

im Schönbuch, Waldenbuch, Steinenbronn, Holzgerlingen, Schönaich, [Dettenhausen]), aus 

dem Norden (Sindelfingen, Magstadt, Weil der Stadt, Renningen, Leonberg), aus dem Westen 

und Südwesten (Aidlingen, Grafenau, Ehningen, Gärtringen, Nufringen, Herrenberg), aus dem 

Böblinger Stadtteil Dagersheim sowie aus dem Sindelfinger Stadtteil Darmsheim und verknüpft 

sie mit den S- und Regionalbahnen S1, S60, RB14 / IC40 und RB46 sowie den Linien des 

Stadtverkehrs Böblingen-Sindelfingen. Mit dem Bahnhof/ZOB Sindelfingen existiert im Stadt-

bereich Böblingen/Sindelfingen ein weiterer Verkehrsknoten, der seit der Inbetriebnahme der 

S60 überwiegend der Verknüpfung des Stadtverkehrs untereinander und mit der S-Bahn dient. 

 

Im Bahnhof Herrenberg wird zum einen der Busverkehr aus der Herrenberger Kernstadt und 

den Herrenberger Teilorten, zum anderen der aus dem südlichen Mittelbereich (Jettingen, 

Gäufelden, Mötzingen, Bondorf sowie aus [Nagold], [Wildberg], [Ergenzingen] und [Tübingen]) 

gebündelt und mit den S- und Regionalbahnen S1, RB14 / IC40 und RB60/RB63 verknüpft. 

 

Am Bahnhof Leonberg werden dem Fahrgast Übergänge zwischen den S-Bahnlinien S6 und 

S60 und Bussen aus [Stuttgart], [Gerlingen], Sindelfingen, [Friolzheim], [Mönsheim], Rutes-

heim, Weissach, [Ditzingen] sowie aus den Leonberger Teilorten ermöglicht. 

 

Zusätzlich zu diesen großen Verkehrsdrehscheiben besteht an nahezu allen Stationen des 

Schienenverkehrs eine Übergangsmöglichkeit auf den Busverkehr. Lediglich die S-Bahn-Sta-

tionen Nufringen, Malmsheim und einzelne Haltepunkte der Schönbuchbahn sind ohne Ver-

knüpfung mit dem nachgeordneten Netz. 
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Verknüpfungspunkte zwischen ÖPNV und Individualverkehr 

Von Bedeutung sind weiterhin die Übergangsmöglichkeiten zwischen dem Individualverkehr 

und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierzu zählen Park+Ride- [P+R] sowie Bike+Ride- [B+R] 

Angebote. Solche Abstell- und Parkmöglichkeiten sind insbesondere für Schienenverkehrs-

mittel relevant. Im Landkreis Böblingen gibt es, mit Ausnahme der Schönbuchbahn, an nahezu 

jeder Bahnstation ein Angebot an P+R-Plätzen, auf denen Pkw-Fahrer ihr Fahrzeug abstellen 

und mit der S-Bahn oder anderen Zügen ihre Fahrt fortsetzen können (siehe Anlage 2.6).  

 

Die durchschnittliche Größe einer P+R-Anlage im Landkreis Böblingen liegt im Mittel bei 166 

Stellplätzen21. Die Anlage mit der insgesamt höchsten Anzahl an Stellplätzen befindet sich an 

der S-Bahn-Station Herrenberg. Sie umfasst 542 Plätze. Insgesamt werden im Landkreis Böb-

lingen derzeit 3.812 P+R-Stellplätze (Stand: April 2020) angeboten, von denen sich die Mehr-

zahl an S-Bahn-Stationen befindet. Die meisten sind ebenerdig angelegt. Parkhäuser existie-

ren am Haltepunkt Goldberg auf der Gemarkung Böblingen sowie in Leonberg, Herrenberg 

und Bondorf. 

 

Auch für Fahrradfahrer werden an den Bahnhöfen im Landkreis Böblingen zahlreiche Einstell-

plätze bereitgehalten. Derzeit (Stand: April 2020) sind es 2.250, von denen etwa 86 % über-

dacht sind. Darüber hinaus gibt es gegenwärtig 113 abschließbare Fahrradboxen. Die B+R-

Plätze im Landkreis Böblingen werden in Anlage 2.7 dargestellt. 

2.3 Das Leistungsangebot im ÖPNV 

Die Angebotsqualität im ÖPNV wird im Wesentlichen durch folgende für den potenziellen Nut-

zer maßgebende Kriterien beschrieben: 

• flächenhafte Erschließung sowie 

• Erreichbarkeit mit den Merkmalen Bedienungshäufigkeit und Beförderungszeit. 

 

Für die ausführliche Darstellung im Rahmen der Bestandsaufnahme wird primär der Zeitbe-

reich an Normalwerktagen, also von Montag bis Freitag, analysiert. Im Hinblick auf den Wo-

chenendverkehr beschränkt sich die Auswertung auf den Aspekt Bedienungshäufigkeit, da 

hinsichtlich der geringeren Bedeutung zeitlich gebundener Fahrtzwecke (Berufsverkehr, Schü-

lerverkehr) am Wochenende eine Analyse der für die Reisezeit ausschlaggebenden Merkmale 

entbehrlich erscheint. Als Datengrundlage dienen die in der Elektronischen Fahrplanauskunft 

(EFA) des VVS hinterlegten Fahrpläne für alle im Verbundraum verkehrenden Linien (Stand: 

 
21 Für die Berechnung des Mittelwerts wurde die Gesamtzahl aller P+R-Stellplätze durch die Gesamtzahl der Haltestellen im 
Landkreis Böblingen geteilt, die über ein P+R-Angebot verfügen. Wenn demnach eine Haltestelle mehrere P+R-Stationen besitzt, 
werden diese zu einer P+R-Anlage zusammengefasst.  
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Fahrplan 2020). In die Analyse werden sowohl Linienverkehre und – soweit integriert – Anruf-

verkehre einbezogen. 

2.3.1 Flächenhafte Erschließung 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden für den gesamten Landkreis die Einzugsbereiche 

aller Haltestellen dargestellt, die während des Jahresfahrplans 2020 vom Linienverkehr regel-

mäßig bedient wurden. Haltestellen, die nur im Schülerverkehr oder von Ruftaxis angefahren 

wurden, sind ebenfalls enthalten. Die Darstellung für den Busverkehr erfolgt in den Radien von 

300, 400 und 500 m. Im Schienenverkehr gilt bei Haltestellen, von denen aus Direktverbindun-

gen ins Oberzentrum Stuttgart bestehen, ein Radius von 1000 m, bei allen anderen Schienen-

haltestellen ein Einzugsbereich von 800 m (siehe Kapitel 4.2.1). In den Anlagen 2.8 bis 2.10 

sind für die Mittelbereiche die Einzugsbereiche der Bus- und Schienenhaltestellen dargestellt. 

2.3.2 Erreichbarkeit 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden mit Hilfe des Programmsystems EFA für jeden 

Teilort die Fahrmöglichkeiten zu den Nachbarorten bzw. zum nächstgelegenen Schienenan-

schluss untersucht, von dem aus Fahrten in übergeordnete Zentren möglich sind.  

 

Für alle Fahrmöglichkeiten zwischen Quelle und Ziel werden eine durchschnittliche Beförde-

rungszeit, d. h. die Zeit zwischen Abfahrt und Ankunft einschließlich eventueller Umsteigezei-

ten, sowie die Beförderungsgeschwindigkeiten ermittelt. Die Umsteigezeit umfasst mindestens 

die für den jeweiligen Umsteigevorgang notwendige Zeit für das Zurücklegen des entspre-

chenden Fußweges sowie eine Pufferzeit (von zwei Minuten) zum Ausgleich von etwaigen 

Verspätungen der einzelnen Verkehrsmittel. Bei der Analyse werden in jedem Teilort bis zu 

vier Bezugshaltestellen ausgewählt, um möglichst alle vorhandenen Linien zu berücksichtigen.  

 

Die EFA weist alle Fahrmöglichkeiten zwischen zwei Punkten, einschließlich der Umsteige-

fahrten, aus. Dabei wird nur das für den Kunden relevante Angebot ausgewertet. Wo in Ein-

zelfällen zeitparallele Verbindungen bestehen, werden nur die jeweils schnellsten einbezogen.  

Existieren in einzelnen Zeitbereichen nur wenige oder keine Fahrmöglichkeiten mit dem übli-

chen, d. h. möglichst kurzen Linienverlauf, so bietet die EFA mitunter Vorschläge mit sehr 

umständlichen Fahrwegen an, die für die Kunden einen überdurchschnittlich hohen Zeitauf-

wand mit sich bringen und deshalb praktisch nicht genutzt werden. Aus diesem Grund werden 

entsprechende Fahrmöglichkeiten ausgefiltert und nicht für die Bestandsaufnahme verwendet.  















































































































































































































































































































































































































































Anlage 2.5 

666a Tiefenbronn Neuhausen Steinegg 

670 Weil der Stadt Dätzingen Calw 

670.2 Weil der Stadt Calw Hirsau 

701/a Diezenhalde Böblingen ZOB Eichholz  

702 Sindelfingen ZOB   Mercedes-Benz-Werk 

703 Böblingen ZOB   Mercedes-Benz-Werk 

704/a Sindelfingen ZOB Maichingen Landhaussiedlung 

705 Böblingen ZOB Flugfeld Sindelfingen ZOB 

706 Böblingen ZOB Goldberg Viehweide 

707 Hulb Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen ZOB 

708 Eichholz Sindelfingen ZOB Goldberg 

709 Böblingen ZOB Hallenbad Rauher Kapf 

711 Sindelfingen ZOB Goldberg Breuningerland 

715 Sindelfingen ZOB Fronäcker Maichingen 

717/a Viehweide Sindelfingen ZOB Darmsheim  

718 Dagersheim Darmsheim Maichingen 

720 Böblingen ZOB Thermalbad Goldberg 

721/a Diezenhalde Böblingen ZOB Kreiskrankenhaus 

722 Maichingen Sindelfingen ZOB Waldorfschule 

723 Böblingen ZOB Tannenberg Böblingen ZOB 

724 Goldberg-Schulen Böblingen ZOB Rauher Kapf 

725 Böblingen ZOB Reußensteinstraße Waldorfschule 

728/a Diezenhalde Hulb Böblingen ZOB  

731/a Böblingen ZOB   Dagersheim 

732/a Böblingen ZOB Dagersheim Darmsheim  

734 Goldberg Schönaich Sindelfingen ZOB 

743 Böblingen Aidlingen Deufringen 

744 Böblingen Aidlingen Dachtel 

745 Maichingen   Magstadt 

747 Universität  Warmbronn Renningen 

748 Universität Maichingen Ostelsheim 

748a Sindelfingen Maichingen Ostelsheim 

751 Herrenberg Hildrizhausen Holzgerlingen 

752 Ehningen Altdorf Holzgerlingen 

753 Rohrau Gärtringen – Nufringen Herrenberg 

754 Böblingen ZOB Weil im Schönbuch Dettenhausen 

756 Holzgerlingen   Neuweiler 

759 Liebelsberg Deckenpfronn Gärtringen 

760 Böblingen ZOB   Waldenbuch 



Anlage 2.5 

 

761 Böblingen ZOB Schönaich Weil im Schönbuch 

763/a Böblingen ZOB Aidlingen Calw  

764 Dachtel   Ehningen 

765 Wiernsheim Mönsheim Weissach Porsche 

766 Böblingen ZOB Darmsheim Weil der Stadt 

768/a Ehningen Aidlingen Lehenweiler 

773 Herrenberg Deckenpfronn Calw 

774/a Nagold Jettingen Herrenberg 

775 Wildberg Kuppingen Herrenberg 

776 Altingen  Gäufelden 

777 Nagold Gäufelden Altingen 

778 Nagold  Bondorf 

780 Herrenberg Schwarzwaldsiedlung Holdergraben 

782 Herrenberg Ehbühl Waldfriedhof 

783 Herrenberg  Polizeihochschule 

790 Herrenberg  Mötzingen 

815 Waldenbuch Bernhausen Ruit 

826/a Leinfelden Waldenbuch Tübingen 

828 Echterdingen Waldenbuch Tübingen 

880 Bad Liebenzell   Weil der Stadt 

7627 Rottenburg Bondorf Ergenzingen 

N60 Böblingen ZOB Sindelfingen ZOB Renningen 

N61 Döffingen Weil der Stadt Hausen 

N62 Leonberg Rutesheim Weissach 

N63 Vaihingen Universität  Leonberg Vaihingen Universität 

N70 Herrenberg Gäufelden Nagold 

N73 Böblingen ZOB Eichholz Böblingen ZOB 

N74 Böblingen ZOB Weil im Schönbuch Schönaich 

N75 Böblingen ZOB Dagersheim Deufringen 

N76 Oberaichen Steinenbronn Waldenbuch 

N77 Gärtringen Herrenberg Deckenpfronn 

N80 Herrenberg  Tübingen 

RT77 Herrenberg Mötzingen Jettingen 
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zusätzliche Anmerkungen 

durch den Baulastträger
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Weil der Stadt Münklingen Münklingen Im Tal 4 Rtg Rath / Neuh.Str. x x

Weil der Stadt Münklingen Münklingen Neuhauser Str. 3 Rtg Rathaus x A-2

Weil der Stadt Münklingen Münklingen Neuhauser Str. 4 Rtg Neuhausen x x A-2

Weil der Stadt Münklingen Münklingen Rathaus 3 Rtg Im Tal x x

Weil der Stadt Schafhausen
Schafhausen Dätzinger 

Weg
3 Dätzingen x x x A-2

Weil der Stadt Schafhausen
Schafhausen Dätzinger 

Weg
4 Ortsmitte x x x A-2

Weil der Stadt Schafhausen
Schafhausen 

Hohenzollernstr.
3 Ortsausgang   x A-2

Weil der Stadt Schafhausen
Schafhausen Magstadter 

Str.
3 Ortsmitte x x B-1

Weil der Stadt Schafhausen
Schafhausen Magstadter 

Str.
4 Ortsausgang x x B-1

Weil der Stadt Schafhausen Schafhausen Weiler (BB) 3
Rtg Hohenzollernstr/ 

Magstadter Straße
x x x A-2

Weil der Stadt Schafhausen Schafhausen Würmbrücke 3 Rtg Weil der Stadt x x

Weil der Stadt Schafhausen Schafhausen Würmbrücke 4 Rtg Böblingen x x

Weil der Stadt Weil der Stadt Friedhof 1 Rtg Renningen Ihninger Hof x x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Friedhof 2 Rtg Bahnhof x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil d. Stadt A. Renn. Str. 

111
3

Rtg Alte Renninger Straße 

49
x x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil d. Stadt A. Renn. Str. 

19
3 Rtg Weil der Stadt x x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil d. Stadt A. Renn. Str. 

49
3

Rtg Alte Renninger Straße 

19
x x x A-2

Anlage 4.1a
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zusätzliche Anmerkungen 
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Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt 1 Bstg 1 x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt 2 Bstg 2 x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt 3 Bstg 3 x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt 4 Bstg 4 x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil der Stadt 

Blammerbergstr.
3

Rtg Alte Renninger Straße 

111
x x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt Grabenstr. 3 Rtg Stadtgarten x x

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt Grabenstr. 4 Rtg Würmbrücke x x

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt Gymnasium 3 Rtg Alle Richtungen x x A-4

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt J.-Haydn-Str. 3 Möttlingen x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt J.-Haydn-Str. 4 Bahnhof x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil der Stadt Merklinger 

Str.
3 Merklingen x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil der Stadt Merklinger 

Str.
4 Ortsmitte Weil der Stadt x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt
Weil der Stadt 

Normannenstr.
3 Rtg Blammerbergstraße x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt Stadtgarten 3 Rtg Bahnhof x x x A-2

Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt Stadtgarten 4 Rtg Alle Richtungen x x x A-2

Anlage 4.1a



H
o
c
h
b
o
rd

 m
in

d
. 
1
8
 c

m

B
o
d
e
n
in

d
ik

a
to

re
n

M
a
n
ö
v
ri
e
rf

lä
c
h
e
 R

o
lls

tu
h
l 

(m
in

d
. 
2
,5

m
)

S
tu

fe
n
lo

s
e
r 

Z
u
g
a
n
g

g
e
p

la
n

te
r 

U
m

b
a
u

 a
b

 

d
e
m

 0
1
.0

1
.2

0
2
7

zusätzliche Anmerkungen 

durch den Baulastträger
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Weil im 

Schönbuch
Breitenstein Breitenstein Rathaus 3 Rtg Alle Richtungen x x B-1

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler Neuweiler Abzw. 3

Rtg Hennersdorfer 

Str/Rathaus
x x

A-2, 

A-3

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler Neuweiler Abzw. 4 Rtg Nord x x

A-2, 

A-3

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler Neuweiler Beethovenstr. 3 Rtg Wolfenmühle x x

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler

Neuweiler Hennersdorfer 

Str.
3 Rtg Schönaich x x

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler

Neuweiler Hennersdorfer 

Str.
4 Rtg Weil x x

Weil im 

Schönbuch
Neuweiler Neuweiler Rathaus 3 Rtg Hennersdorfer Straße x x

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Hauptstraße 3

Rtg Rathaus(Backhaus)/ 

See
x x x

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Hauptstraße 4 Rtg Troppel x x x x

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Jahnstraße 3 Rtg Rathaus (Backhaus) x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Kälberstelle 3 Rtg Waldhorn x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Kälberstelle 4 Rtg Bahnhofstraße x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Nord 3 Rtg See x x A-2

Der Umbau erfolgt mit der 

Sanierung der Kreisstraße.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Nord 4 Rtg Breitenstein / Neuweiler x x A-2

Der Umbau erfolgt mit der 

Sanierung der Kreisstraße.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Röte 3 Rtg Troppel x x A-2

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Röte 4 Rtg Rathaus x x A-2

Anlage 4.1a



H
o
c
h
b
o
rd

 m
in

d
. 
1
8
 c

m

B
o
d
e
n
in

d
ik

a
to

re
n

M
a
n
ö
v
ri
e
rf

lä
c
h
e
 R

o
lls

tu
h
l 

(m
in

d
. 
2
,5

m
)

S
tu

fe
n
lo

s
e
r 

Z
u
g
a
n
g

g
e
p

la
n

te
r 

U
m

b
a
u

 a
b

 

d
e
m

 0
1
.0

1
.2

0
2
7

zusätzliche Anmerkungen 

durch den Baulastträger

Ort Teilort Haltestellenname Pos. Richtung Status Quo

g
e
p

la
n

te
r 

U
m

b
a
u

 b
is

 z
u

m
 

0
1
.0

1
.2

0
2
2

g
e
p

la
n

te
r 

U
m

b
a
u

 b
is

 z
u

m
 

0
1
.0

1
.2

0
2
7

a
k
tu

e
ll
 k

e
in

 U
m

b
a
u

 

v
o

rg
e
s
e
h

e
n

B
e
g

rü
n

d
u

n
g

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch

Weil i. S. 

Schaichhofsiedlung
3 Rtg Schaichhofstraße x x

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch

Weil i. S. 

Schaichhofsiedlung
4 Rtg Schaichhof x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Schaichhofstr. 3 Rtg Schaichhofsiedlung x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Schaichhofstr. 4 Rtg Troppel x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Schule/Hallenbad 3 Alle Richtungen x x x x

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. See 3 Rtg Nord x x A-2

Vorschlag Gemeindeverwaltung 

anstatt die Haltestellen "Weil i.S. 

See" die Haltestellen 

"Wilhelmstraße" aufzunehmen.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. See 4 Rtg Alle Ri außer Nord x x A-2

Vorschlag Gemeindeverwaltung 

anstatt die Haltestellen "Weil i.S. 

See" die Haltestellen 

"Wilhelmstraße" aufzunehmen.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. See (Seestr.) 3 Rtg Nord x x A-2

Der Umbau erfolgt mit der 

Sanierung der Kreisstraße.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Troppel 3 Rtg Hauptstraße x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Troppel 4 Rtg Schaichhofstraße x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Turnhalle 3 Rtg D. Altes Rathaus x x A-2

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Turnhalle 4 Rtg Rathaus (Backhaus) x x A-2

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Wilhelmstr. 3 Rtg Schule / Hallenbad x x x x

Vorschlag Gemeindeverwaltung 

anstatt die Haltestellen "Weil i.S. 

See" die Haltestellen 

"Wilhelmstraße" aufzunehmen.

Anlage 4.1a
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Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Wilhelmstr. 4 Rtg See x x x x

Vorschlag Gemeindeverwaltung 

anstatt die Haltestellen "Weil i.S. 

See" die Haltestellen 

"Wilhelmstraße" aufzunehmen.

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Ziegelhütte 3 Rtg Jahnstraße x x A-3

Weil im 

Schönbuch

Weil im 

Schönbuch
Weil i. S. Ziegelhütte 4 Rtg Rathaus (Backhaus) x x A-3

Anlage 4.1a
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zusätzliche Anmerkungen 

durch den Baulastträger

Ort Teilort Haltestellenname Pos. Richtung Status Quo
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U
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Weissach Flacht Flacht Hohweg 3 Rtg Flacht Ortsmitte x x x x

Weissach Flacht Flacht Hohweg 4 Rtg Bachstraße x x x x

Weissach Flacht Flacht Neuenbühl 3 Rtg Hauptstraße (Kreisel) x A-2

Zuständigkeit Landkreis: Der 

Umbau wird i.d.R. im 

Zusammenhang mit einer 

Straßensanierung durchgeführt. 

Vor dem 01.01. 2022 ist keine 

Sanierung der Straße geplant.

Weissach Flacht Flacht Neuenbühl 4 Rtg Sportplatz x A-2

Zuständigkeit Landkreis: Der 

Umbau wird i.d.R. im 

Zusammenhang mit einer 

Straßensanierung durchgeführt. 

Vor dem 01.01. 2022 ist keine 

Sanierung der Straße geplant.

Weissach Flacht Flacht Ortsmitte 3 Rtg Sportplatz x x x B-1a

Weissach Flacht Flacht Ortsmitte 4 Rtg Hohweg x x x B-1a
Errichtung eines Hochbords ist 

baulich nicht möglich.

Weissach Flacht Flacht Sportplatz 3 Rtg Neuenbühl x x  x

Weissach Flacht Flacht Sportplatz 4 Rtg Ortsmitte x x x

Weissach Weissach (BB) Weissach Bachstraße 3 Rtg Marktplatz x

Weissach Weissach (BB) Weissach Bahnhofstraße 3 Rtg Marktplatz x x x

Weissach Weissach (BB) Weissach Bahnhofstraße 4 Rtg Heimerdingen/Wöhr  x

Weissach Weissach (BB) Weissach Flachter Str. 3 Rtg Strudelbachhalle x

Weissach Weissach (BB) Weissach Hindenburgstr. 3 Rtg Leonberg  x

Weissach Weissach (BB) Weissach Hindenburgstr. 4 Rtg Porsche  x

Weissach Weissach (BB) Weissach Marktplatz 1 Marktseite  x

Weissach Weissach (BB) Weissach Marktplatz 2 Südseite x
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zusätzliche Anmerkungen 

durch den Baulastträger

Ort Teilort Haltestellenname Pos. Richtung Status Quo
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 b
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Weissach Weissach (BB) Weissach Ölmühle 3 Rtg Weissach x A-2

Zuständigkeit Land Baden-

Württemberg; Ausführung i.d.R. 

gemeinsam oder in Absprache mit 

Landkreis: Der Umbau wird i.d.R. 

im Zusammenhang mit einer 

Straßensanierung durchgeführt. 

Vor dem 01.01. 2022 ist keine 

Sanierung der Straße geplant.

Weissach Weissach (BB) Weissach Ölmühle 4 Rtg Heimerdingen x A-2

Zuständigkeit Land Baden-

Württemberg; Ausführung i.d.R. 

gemeinsam oder in Absprache mit 

Landkreis: Der Umbau wird i.d.R. 

im Zusammenhang mit einer 

Straßensanierung durchgeführt. 

Vor dem 01.01. 2022 ist keine 

Sanierung der Straße geplant.

Weissach Weissach (BB) Weissach Porsche 3 Rtg Hindenburgstraße x x x x Zuständigkeit: Porsche AG

Weissach Weissach (BB) Weissach Porsche 4 Rtg Flachter Straße x x x x Zuständigkeit: Porsche AG

Weissach Weissach (BB) Weissach Strudelbachhalle 3 Rtg Hohweg x x x

Weissach Weissach (BB)
Weissach Wöhr-Tours-

Depot
3 Rtg Bahnhofstraße x x x B-1a

Die Errichtung eines Hochbords ist 

baulich nicht möglich.

Weissach Weissach (BB)
Weissach Wöhr-Tours-

Depot
4 Rtg. Tannenweg x B-1a

Die Errichtung eines Hochbords ist 

baulich nicht möglich.
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Merklingen

 

Münklingen

 

Hausen

 

Weil der Stadt

 

Malmsheim

 

Renningen

 

Schafhausen

 

Rutesheim Bhf

  

(Silberberg )

 

Rutesheim

 

Gebersheim

 

Perouse

 

Weissach/

  

Flacht

 

Hirschlanden, 
Hemmingen

 

Heimsheim, 
Mönsheim

 

Simmozheim, 

 

Calw

 

Ostelsheim, 
Calw

 

Döffingen

 

Weilimdorf , 

 

Stuttgart

 

Magstadt

 

Maichingen

 

Sindelfingen

 

Lehningen, 
Pforzheim

 

Dätzingen

 

Gerlingen

 

Schillerhöhe, 
Stuttgart

 

Büsnau,

 

Universität

 Vaihingen

 

Rohr, 
Stuttgart

 

Böblingen

 Aidlingen

 

Lehenweiler

 

Deufringen/

 

Dachtel

 

Gechingen, 

 

Calw

 

Schönaich
 

Leinfelden

 

Echterdingen, 
Flughafen

 

Steinenbronn
 

Waldenbuch 

Dettenhausen

 

Neuweiler / 
Breitenstein

 
Holzgerlingen

 

Weil i. S.

 

Untere Halde

 

Altdorf

 

Hildrizhausen
 

Ehningen
 

Rohrau

      

Gärtringen  

Nufringen
 

Gewerbegebiet   ,
 

Nufringen

 

Deckenpfronn
 

Calw

 

Sulz am Eck
 

Wildberg
 

Kuppingen

 

Oberjesingen
 

Affstätt

 

Herrenberg

 

Haslach

 

Jettingen

 

Mötzingen

 

Nagold

 

Tailfingen

 

Neb-

 

ringen

 

Öschelbronn

 

Bondorf

 

Seebronn, 
Hailfingen, 
Rottenburg

 

Gült-

 

stein

 

Mönchberg

 

Kayh

 

Breitenholz, 

 

Entringen

 

Altingen, 
Tübingen, 

 

Leonberg

 

Basisangebot für den Busverkehr im Landkreis Böblingen

 

R-Bahn, 

 

S-Bahn

 

Ergänzungsnetz 
Bus (Mo-So)

 Ergänzungsnetz 
Bus (Mo-Sa)

Bus (Mo-Fr)

 

Hauptnetz                          
Bus

 

Ergänzungsnetz 

 

Stadtverkehre**

 

(Gesonderte Netzbetrachtung)

 
Bahnhof mit / 
ohne S-Bahn-
Anbindung

 

Ergenzingen, Horb,
Rottweil, Singen, 
Freudenstadt

 

Goldberg

 

Gültingen
 Wildberg
 

Möttlingen, 

 

Bad Liebenzell

 

wv

 

Innerörtliche Feinerschließung

 

(Ohne gesonderte Netzbetr.) 

 

Kreisgebiet

 Basisangebot in 
Fahrtenpaaren (Mo-Fr. Sa, So)

 

„wv“: Anforderung wird mit 
Nachbarkreis verhandelt

 

Dagersheim /

  

Darmsheim

 

Warmbronn

 

wv

wv

 

Mönsheim,

 

Heimsheim,

wv

wv

wv

wv

wv

 

wv

wv

Altingen

 

wv

wv

 

* Zusätzliche Abschnitte, die für die bedarfsgerechte Abwicklung des Schülerverkehrs oder die Bildung sinnvoller Linienwege benötigt werden

 

** Das angegebene Basisangebot bei den Stadtverkehren kann auf einzelnen Linien der betrachteten Netze abweichen

 

wv

Hulb

 

Höfingen

 

1

 2

 

Heusteigstraße
 

Zimmerschlag
 

Holzgerlingen

 

Hülben

 

Holzg.
 

Buch
 

Weil im 
Schönbuch

 

Weil i. S.

 

Röte

 

Weil i. S.

 

Troppel

 

1: Danziger Straße

 

2: Südbahnhof

 

3: Zwerchweg

 

Maichingen

 

Nord

 

Renningen

 

Süd

 

3

 

 Glashütte
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wv

 

 
 

wv

 

wv

 

Zusätzliche 
Abschnitte*

 

Bonlanden
 

Neuenhaus
 

15 8 6 34 19 11

19 10 7

15  0  0

56 28 17

15 15  0

28 14  9

34 18 16

15 8 6
15 8 6

15 8 6

15  0  0

36 17 15

15 8 6

15 8 6

22 0 022 0 0

15 0 0

15 0 0

25 13 735 19 11

34 19 11

19 10  7

34 19 11

34 19 11

23 16  8 

15 8 6

15  0  0

49 36 36

72 36 22

72 36 22

34 19 11

34 19 11

34 19 11

34 18 16

19 10  7

19 10  7

34 19 11

34 19 11

34 19 11

42 22 13

37 19 11

37 19 11

15 0 0

15 0 0

22 11  7 22 11  7

15 8 6

15  0  0
15  0  0

15  0  0

15 8 6

15 8 6

22 11 7

22 11  7

15  0  0

19 10  715  0  0

35 31 18

23 16  8

15  0  0

15 8 6

wv

35 19 11

35 19 11

35 19 11

15 8 6



Anlage 4.3 

Kriterien für Schnell-, Express- und Direktbus-Linien  
(Kriterien für Liniennummern mit vorangestelltem „X“) 

Kriterium 1: Verzicht von Feinerschließungsaufgaben auf dem Kernabschnitt der Linie 

Express- oder Schnellbuslinien verzichten bewusst auf zeitaufwendige Stich- oder Schleifen-

fahrten sowie mäandrierende Linienführungen. Ziel von Express- oder Schnellbus-Linien ist 

es nicht, für die Fahrgäste in den betroffenen Gebieten eine möglichst wohnortnahe Haltestelle 

anzudienen, sondern zwischen Aufkommensschwerpunkten im ÖPNV-Netz (z.B. ÖPNV-Netz-

knoten sowie Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz-Schwerpunkten) eine schnelle Verbindung zu 

schaffen. Abbildung 1 stellt dieses Kriterium graphisch dar: 

 

Nur in den nachfolgend definierten Ausnahmefällen kann eine mäandernde Linienführung oder 

eine Stich- bzw. Schleifenfahrt zulässig sein. 

 

• Die betreffende Linie wird auf dem Kernabschnitt zwischen zwei Aufkommensschwer-

punkten direkt geführt. Ab einem der beiden Aufkommensschwerpunkte schließt sich noch 

ein Linienabschnitt ohne Express- oder Schnellbuscharakter an, welcher entweder dem 

Einsammeln oder der Feinverteilung von Fahrgästen dient.  

 

Diesem Prinzip entsprechend wurde beispielsweise die SSB-Schnellbuslinie X1 konzi-

piert: Sie verkehrt zwischen den beiden Aufkommensschwerpunkten Stuttgart Hauptbahn-

hof und Bad Cannstatt Wilhelmsplatz direkt über die Bundesstraße B14. Um möglichst 

vielen Fahrgästen eine umsteigefreie Verbindung zu gewährleisten, ist der Haltestelle 

„Stuttgart Hauptbahnhof“ noch eine Schleifenfahrt durch die Innenstadt vorgelagert. Das 

ist zulässig, da aus dieser Linienführung keine Reisezeitverlängerung auf dem Kernab-

schnitt der Linie zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Bad Cannstatt Wilhelmsplatz re-

sultiert. 

 

Abbildung 1: Kriterium 1 (Verzicht von Feinerschließungsaufgaben auf dem Kernabschnitt der Linie) 



Anlage 4.3 

• Auch auf dem Kernabschnitt der Linie können mäandernde Linienführungen sowie Schlei-

fen- und Stichfahrten zulässig sein, insofern diese dazu dienen, einen weiteren Aufkom-

mensschwerpunkt im ÖPNV oder einen Verknüpfungspunkt mit dem SPNV in den Linien-

verlauf zu integrieren.  

 

Ein Beispiel hierfür ist die Linie X60 des VRS. Diese weicht im Bereich Universität vom 

direkten Weg zwischen Leonberg und dem Flughafen ab und fährt dort in Form einer 

Stichfahrt die Haltestelle Universität (Schleife) an. Diese Stichfahrt verlangsamt zwar die 

Fahrt für Fahrgäste von Leonberg zum Flughafen, führt aber dazu, dass ein weiterer Auf-

kommensschwerpunkt in den Linienverlauf eingebunden werden kann. Bestimmte Auf-

kommensschwerpunkte können unter Inkaufnahme von Reisezeitverlängerungen in einen 

Linienweg eingebunden werden, wenn diese Gebiete für die Fahrgäste der Linie relevante 

Verkehrsziele darstellen. Im Falle der Linie X60 ist dies zweifelsfrei gegeben, da an der 

Universität Fahrgäste von den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 auf die Busse der Linie X60 

umsteigen können und die Universität als solche für viele Fahrgäste aus dem Umland ein 

wichtiges Verkehrsziel darstellt. 

Kriterium 2: Beschleunigte Abwicklung relevanter Quell-/Zielverbindungen im Vergleich 
zum weiteren Bus- und Schienennetz 

Eine Linienführung ohne Umwege genügt nicht, um eine Liniennummer mit vorangestelltem X 

zu rechtfertigen. Das Angebot muss ferner – im Vergleich zum weiteren Verkehrsangebot auf 

relevanten Quell-/Zielverbindungen – eine deutlich kürzere Reisezeit bieten. In diesem Zusam-

menhang können zwei Ausgangssituationen bestehen: 

 

• Verkehrt auf dem Korridor der (anvisierten) X-Linie eine weitere Buslinie, muss sich die X-

Linie auf dem Kernabschnitt von der im selben Korridor verlaufenden Linie durch eine 

deutlich beschleunigte Linienführung unter Auslassung von Feinerschließungsaufgaben 

unterscheiden. 

 

• Verkehrt auf dem Korridor der (anvisierten) X-Linie keine weitere Linie, muss durch die X-

Linie eine neue Verbindung hergestellt werden. Zudem ist mit Hilfe der X-Linie die Reise-

zeit zwischen zwei Aufkommensschwerpunkten des ÖPNV deutlich zu reduzieren.  
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Die nachfolgende Abbildung 2 stellt Kriterium 2 graphisch dar: 

 

Kriterium 3: Vertaktetes Angebot mindestens in der Früh- und Spät-HVZ 

Über die genaue Linienführung hinaus sind auch Standards hinsichtlich der Vertaktung einzu-

halten. So müssen X-Linien montags bis freitags an Schul- und Ferientagen mindestens zu 

beiden Hauptverkehrszeiten am Vor- und Nachmittag, ein vertaktetes Angebot bereithalten. In 

dieser Zeit ist mindestens ein 60-Minuten-Takt zu gewährleisten. Angebote, die zwar die obi-

gen Kriterien hinsichtlich der Linienführung einhalten, jedoch hinsichtlich der Vertaktung nicht 

die dargestellten Mindeststandards aufweisen, können nicht als X-Linien geführt werden. 

 

Abbildung 2: Kriterium 2 (Beschleunigte Abwicklung relevanter Quell-/Zielverbindungen im Vergleich zum weiteren Bus- und 
Schienennetz) 



Anlage 4.4 

Einordnung der Linien im Landkreis Böblingen in das  

Linienbündelungskonzept 

Linien-
nr. 

Linienverlauf Im Bünde-
lungskonzept 

enthalten von über bis 

S1 Herrenberg Stuttgart – Plochingen Kirchheim (T) Nein 

S6 Weil der Stadt Renningen – Leonberg Stuttgart Nein 

S60 Böblingen  Renningen Nein 

RB14 / 
IC40 

Rottweil/ 
Freudenstadt 

Böblingen Stuttgart Nein 

RB41 Bondorf Freudenstadt Karlsruhe Nein 

RB46 Dettenhausen   Böblingen Nein 

RB60 Tübingen   Herrenberg Nein 

RB63 Bad Urach Tübingen Herrenberg Nein 

X2 Leonberg   Rotebühlplatz Nein 

X16 Böblingen Waldenbuch Nürtingen Ja 

X60 Leonberg Universität Flughafen/Messe  Nein 

X74 Weil der Stadt   Universität Nein 

X76 Böblingen Schönaich Waldenbuch Ja 

X82 Flughafen/ Messe Waldenbuch Tübingen Ja 

X77 Altensteig Nagold Herrenberg Ja 

84 Vaihingen Sindelfingen Universität Nein 

91 Feuerbach   
Forsthaus  
(– Sindelfingen) 

Nein 

92 Rotebühlplatz Leonberg Heslach Vogelrain Nein 

552 Gültlingen Oberjettingen Nagold Nein 

620 Ditzingen  
Heimerdingen 

(– Weissach) 
Nein 

631 Leonberg Sindelfingen Böblingen Ja 

632/a Leonberg Eltingen 
Warmbronn  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

634/a Weissach Rutesheim 
Leonberg  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

635 Leonberg   Gerlingen Nein 

636 Weissach Rutesheim Renningen Ja 

637 
Rennngen Am Kin-
delberg 

R.-Bosch-Campus Malmsheim Ja 

638 Ditzingen Gerlingen Leonberg Golfplatz Nein 

640 
Leonberg Blosen-
bergkirche 

Leonberg Ramtel Ja 

641 Leonberg Hertich Längenbühl Ja 

642 Leonberg Ramtel Waldfriedhof Ja 

643 Leonberg Haldengebiet Leonberg Ja 

651 Leonberg Höfingen Hemmingen Ja 

650 Leonberg  Rutesheim Wiernsheim Nein 

652 Leonberg Heimsheim Weissach Porsche Nein 

653 Leonberg Rutesheim 
Weissach /  
Wiernsheim 

Nein 

653a Leonberg 
Rutesheim – Wierns-
heim 

Mönsheim 
(nur Schülerverkehr) 

Nein 
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655/a Rutesheim Bahnhof  Gebersheim Leonberg Ja 

663 Weil der Stadt Münklingen Neuhausen Ja 

663a Weil der Stadt  
Hausen (nur Schüler-
verkehr) 

Ja 

665 Weil der Stadt Blammerberg Bahnhof Ja 

666 Weil der Stadt Tiefenbronn Pforzheim Ja 

666a Weil der Stadt Tiefenbronn 
Steinegg (nur Schü-
lerverkehr) 

Ja 

670 Weil der Stadt Dätzingen Calw Nein 

670.2 Weil der Stadt Calw Hirsau Nein 

701/a Diezenhalde Böblingen ZOB 
Eichholz  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

702 Sindelfingen ZOB   Mercedes-Benz-Werk Ja 

703 Böblingen ZOB   Mercedes-Benz-Werk Ja 

704/a Sindelfingen ZOB Maichingen 
Landhaussiedlung 
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

705 Böblingen ZOB Flugfeld Sindelfingen ZOB Ja 

706 Böblingen ZOB Goldberg Viehweide Ja 

707 Hulb Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen ZOB Ja 

708 Eichholz Sindelfingen ZOB Goldberg Ja 

709 Böblingen ZOB Hallenbad Rauher Kapf Ja 

711 Sindelfingen ZOB Goldberg Breuningerland Ja 

715 Sindelfingen ZOB Fronäcker Maichingen Ja 

717/a Viehweide Sindelfingen ZOB 
Darmsheim  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

718 Dagersheim Darmsheim Maichingen Ja 

720 Böblingen ZOB Thermalbad Goldberg Ja 

721/a Diezenhalde Böblingen ZOB 
Kreiskrankenhaus 
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

722 Maichingen Sindelfingen ZOB Waldorfschule Ja 

723 Böblingen ZOB Tannenberg Böblingen ZOB Ja 

724 Goldberg-Schulen Böblingen ZOB Rauher Kapf Ja 

725 Böblingen ZOB Reußensteinstraße Waldorfschule Ja 

728/a Diezenhalde Hulb 
Böblingen ZOB  
(mit Schülervekehr) 

Ja 

731/a Böblingen ZOB   
Dagersheim  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

732/a Böblingen ZOB Dagersheim 
Darmsheim  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

734 Schönaich Goldberg Sindelfingen ZOB Ja 

743 Böblingen Aidlingen Deufringen Ja 

744 Böblingen Aidlingen Dachtel Ja 

745 Maichingen   Magstadt Ja 

747 Universität  Wamrbronn Renningen Ja 

748 Universität  Maichingen Ja 

748a Sindelfingen Maichingen 
Ostelsheim (nur 
Schülerverkehr) 

Ja 

751 Herrenberg Hildrizhausen Holzgerlingen Ja 

752 Ehningen Altdorf Holzgerlingen Ja 

753 Rohrau   Gärtringen Ja 

754 Böblingen ZOB Weil im Schönbuch Dettenhausen Nein 
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756 Holzgerlingen   Neuweiler Ja 

759 Liebelsberg Deckenpfronn Gärtringen Nein 

760 Böblingen ZOB   Waldenbuch Ja 

761 Böblingen ZOB Schönaich Weil im Schönbuch Ja 

763/a Böblingen ZOB Aidlingen 
Calw  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

764 Dachtel   Ehningen Ja 

765 Wiernsheim Mönsheim Weissach Porsche Nein 

766 Böblingen ZOB Darmsheim Weil der Stadt Ja 

768 Ehningen Aidlingen Lehenweiler Ja 

773 Herrenberg Deckenpfronn Calw Ja 

774/a Nagold Jettingen 
Herrenberg  
(mit Schülerverkehr) 

Ja 

775 Wildberg Kuppingen Herrenberg Nein 

776 Altingen  Gäufelden Ja 

777 Nagold Gäufelden Altingen Ja 

778 Nagold  Bondorf Ja 

778 Mötzingen  
Bondorf 
(nur Schülerverkehr) 

Nein 

780 Herrenberg Schwarzwaldsiedlung Holdergraben Ja 

782 Herrenberg Ehbühl Waldfriedhof Ja 

783 Herrenberg  Polizeihochschule Ja 

790 Herrenberg  Mötzingen Ja 

815 Waldenbuch Bernhausen Ruit Nein 

826 Leinfelden Waldenbuch Tübingen Ja 

826a Breitenstein 
Weil i.S. – Dettenhau-
sen 

Tübingen 
(nur Schülerverkehr) 

Ja 

828 Echterdingen Waldenbuch Tübingen Ja 

880 Bad Liebenzell   Weil der Stadt Nein 

7627 Rottenburg Bondorf Ergenzingen Nein 

N60 Böblingen ZOB Sindelfingen ZOB Renningen Nein 

N61 Döffingen Weil der Stadt Hausen Ja 

N62 Leonberg Rutesheim Weissach Ja 

N63 Vaihingen Universität Leonberg Vaihingen Universität Ja 

N70 Herrenberg Gäufelden Nagold Ja 

N73 Böblingen ZOB Eichholz Böblingen ZOB Ja 

N74 Böblingen ZOB Weil im Schönbuch Schönaich Ja 

N75 Böblingen ZOB Dagersheim Deufringen Ja 

N76 Oberaichen Steinenbronn Waldenbuch Ja 

N77 Gärtringen Herrenberg Deckenpfronn Ja 
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